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Verkaufsoffene Sonntage 2019 in Wiesdorf, Schlebusch und Opladen 

- Anhörung gem. § 6 Abs. 4 LÖG NRW 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Industrie- und Handelskammer zu Köln unterstützt grundsätzlich die gestellten Anträge der Inte-

ressen- und Werbegemeinschaften, um im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen eine Laden-

öffnung an Sonntagen zu ermöglichen. 

 

Durch die Novellierung des Ladenöffnungsgesetzes (LÖG) NRW im März 2018 hat der Landesge-

setzgeber neue Handlungsspielräume zur Rechtfertigung von verkaufsoffenen Sonntagen eingeführt. 

Die wesentliche Neuerung des § 6 Abs. 1 LÖG NRW besteht darin, dass eine Sonntagsöffnung nicht 

mehr von einem Anlassbezug abhängig ist. Der Gesetzgeber lässt eine Ladenöffnung an Sonntagen 

zu, wenn hierfür ein öffentliches Interesse besteht. Die Sachgründe, die ein öffentliches Interesse 

begründen können, hat der Gesetzgeber dabei in § 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 5 LÖG NRW definiert. Wir 

plädieren ausdrücklich dafür, die neugeschaffenen gesetzlichen Möglichkeiten zur Rechtfertigung von 

Sonntagsöffnungen voll auszuschöpfen. Eine Kumulation von Sachgründen intensiviert nach Auffas-

sung des Landesgesetzgebers das Öffentliche Interesse, sodass die Anforderungen an die jeweiligen 

Veranstaltungen sinken. Hilfestellungen hierfür enthält die vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie (MWIDE) veröffentlichte „Anwendungshilfe für die Kommunen und den 

Handel im Umgang mit dem neugefassten § 6 LÖG NRW“. 

 

In den uns vorliegenden Konzepten der Veranstaltungen, in deren Rahmen eine Ladenöffnung beab-

sichtigt ist, wird bereits auf diese Änderung abgezielt. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, die 

Sachgründe Nr. 2 - 4 LÖG (§ 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 bis 4 LÖG NRW) in der Ratsvorlage heranzuziehen 

und für jeden einzelnen Standort zu prüfen. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass nicht das blo-

ße Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber und das alltägliche Erwerbsinteresse potenzieller 
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Käufer vorliegen. Die neu hinzugekommenen Gründe Nr. 2 - 4 sollten ausreichend konkret auf den 

jeweiligen Einzelfall bezogen werden (vgl. OVG NRW vom 27.04.2018 (4 B 571/18), OVG NRW vom 

04.05.2018 (4 B 590/18) oder VG Arnsberg vom 27.04.2018 (1 L 714/18)). Zum Beispiel können Bele-

ge zu Leerständen, der Einzelhandelszentralität, der Veränderung von Passantenfrequenzen, dem 

Rückgang von Einzelhandelsflächen und Einzelhandelsbetrieben sowie eine Veränderung des Einzel-

handelsangebotes an den jeweiligen Standorten herangezogen werden. 

 

Außerdem möchten wir mit Blick auf die Rechtsprechung seit dem Inkrafttreten der Novellierung anre-

gen, die räumliche Ausdehnung der jeweiligen Veranstaltung sowie der an der Ladenöffnung teilneh-

menden Verkaufsstellen deutlicher zu kennzeichnen. Die in der Anlage der Konzepte vorzufindenden 

grafischen Darstellungen belegen aus unserer Sicht nicht eindeutig, bei welcher der vier in jedem 

Stadtteil stattfindenden Veranstaltungen welche Geschäfte geöffnet haben dürfen. Gerade hierzu ha-

ben die Gerichte einen sehr eng gefassten Rahmen vorgegeben (vgl. OVG NRW vom 25.05.2018 (4 

B 707/18), VG Arnsberg vom 27.04.2018 (1 L 714/18) oder VG Düsseldorf vom 28.06.2018 (3 L 

1924/18)). 

 

Der von der Rechtsprechung geforderte Charakter der Veranstaltungen ist aus unserer Sicht in allen 

Fällen geeignet, um eine Ladenöffnung zuzulassen. 

 

Wir sind grundsätzlich der Auffassung, dass eine Sonntagsöffnung ein probates Instrument der Ein-

zelhandelsförderung ist und regen daher in diesem Zuge an, verkaufsoffene Sonntage als Maßnahme 

zu Förderung des Einzelhandels in das Einzelhandelskonzept der Stadt Leverkusen mitaufzunehmen. 

 

Abschließend möchten wir erneut darauf hinweisen, dass wir die gestellten Anträge der Interessen- 

und Werbegemeinschaften unterstützen. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Industrie- und Handelskammer zu Köln 

Im Auftrag 
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